
Betreff 
Übergangshäuser Oststraße 
hier: Übertragung auf die WBG 

I. Beschluss 

Gremium 1 stadtrat 

Datum [06.12.2006 

Sitzungsteil 

Der Stadtrat beschließt: 

öffentlich 

1. Die Anwesen Oststr. 108 a, 108 b und '1 12 werden auf die Wohnungsbaugesellschaft der 
Stadt Fürth mbH (WBG) übertragen und von dieser zügig saniert. 

2. Hinsichtlich der Nutzung der Einrichtungen der Anwesen und der Zurverfügungstellun.g 
der Wohnungen als Übergangswohnungen soll ein Mietvertrag zwischen der Stadt und der 
WBG abgeschlossen werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Mietkonditionen mit der 
WBG zu verhandeln. 

Abstimmungsergebnis 

3. Die Stadt wird sich bemühen, dass für notwendige Fremdmittelaufnahmen durch die 
WBG möglichst Kommunalkonditionen erreicht werden können. 

einst. 

4. Aus dem Erwerb, der Sanierung und der Bestandspflege der Anwesen sollen der.WBG 
keine zusätzlichen Lasten entstehen. 

5. Über die haushaltsmäßigen Auswirkungen des Gesamtvorgangs ist dem Stadtrat zu ge- 
gebener Zeit zu berichten. 
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